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Text 

Verkehrszuverlässigkeit 

§ 7. (1) Als verkehrszuverlässig gilt eine Person, wenn nicht auf Grund erwiesener bestimmter 
Tatsachen (Abs. 3) und ihrer Wertung (Abs. 4) angenommen werden muss, dass sie wegen ihrer Sinnesart 
beim Lenken von Kraftfahrzeugen 

 1. die Verkehrssicherheit insbesondere durch rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr oder 
durch Trunkenheit oder einen durch Suchtmittel oder durch Medikamente beeinträchtigten 
Zustand gefährden wird, oder 

 2. sich wegen der erleichternden Umstände, die beim Lenken von Kraftfahrzeugen gegeben sind, 
sonstiger schwerer strafbarer Handlungen schuldig machen wird. 

(2) Handelt es sich bei den in Abs. 3 angeführten Tatbeständen um Verkehrsverstöße oder strafbare 
Handlungen, die im Ausland begangen wurden, so sind diese nach Maßgabe der inländischen 
Rechtsvorschriften zu beurteilen. 

(3) Als bestimmte Tatsache im Sinn des Abs. 1 hat insbesondere zu gelten, wenn jemand: 

 1. ein Kraftfahrzeug gelenkt oder in Betrieb genommen und hiebei eine Übertretung gemäß § 99 
Abs. 1 bis 1b StVO 1960 begangen hat, auch wenn die Tat nach § 83 Sicherheitspolizeigesetz – 
SPG, BGBl. Nr. 566/1991, zu beurteilen ist; 

 2. beim Lenken eines Kraftfahrzeuges in einem durch Alkohol oder Suchtmittel beeinträchtigten 
Zustand auch einen Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
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Handlung verwirklicht hat und diese Tat daher auf Grund des § 99 Abs. 6 lit. c StVO 1960 nicht 
als Verwaltungsübertretung zu ahnden ist; 

 3. als Lenker eines Kraftfahrzeuges durch Übertretung von Verkehrsvorschriften ein Verhalten 
setzt, das an sich geeignet ist, besonders gefährliche Verhältnisse herbeizuführen, oder mit 
besonderer Rücksichtslosigkeit gegen die für das Lenken eines Kraftfahrzeuges maßgebenden 
Verkehrsvorschriften verstoßen hat; als Verhalten, das geeignet ist, besonders gefährliche 
Verhältnisse herbeizuführen, gelten insbesondere erhebliche Überschreitungen der jeweils 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit vor Schulen, Kindergärten und vergleichbaren Einrichtungen 
sowie auf Schutzwegen oder Radfahrerüberfahrten, sowie jedenfalls Überschreitungen der 
jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet um mehr als 90 km/h oder außerhalb 
des Ortsgebiets um mehr als 100 km/h, das Nichteinhalten des zeitlichen Sicherheitsabstandes 
beim Hintereinanderfahren, sofern der zeitliche Sicherheitsabstand eine Zeitdauer von 
0,2 Sekunden unterschritten hat und diese Übertretungen mit technischen Messgeräten 
festgestellt wurden, das Übertreten von Überholverboten bei besonders schlechten oder bei 
weitem nicht ausreichenden Sichtverhältnissen oder das Fahren gegen die Fahrtrichtung auf 
Autobahnen; 

 4. die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet um mehr als 40 km/h oder außerhalb 
des Ortsgebiets um mehr als 50 km/h überschritten hat und diese Überschreitung mit einem 
technischen Hilfsmittel festgestellt wurde; 

 5. es unterlassen hat, nach einem durch das Lenken eines Kraftfahrzeuges selbst verursachten 
Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde, sofort anzuhalten oder erforderliche Hilfe zu 
leisten oder herbeizuholen; 

 6. ein Kraftfahrzeug lenkt; 

 a) trotz entzogener Lenkberechtigung oder Lenkverbotes oder trotz vorläufig abgenommenen 
Führerscheines oder 

 b) wiederholt ohne entsprechende Lenkberechtigung für die betreffende Klasse; 

 7. wiederholt in einem die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Rauschzustand eine strafbare 
Handlung begangen hat (§ 287 StGB und § 83 SPG), unbeschadet der Z 1; 

 8. eine strafbare Handlung gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung gemäß den §§ 201 
bis 207 oder 217 StGB begangen hat; 

 9. eine strafbare Handlung gegen Leib und Leben gemäß den §§ 75, 76, 84 bis 87 StGB oder 
wiederholt gemäß dem § 83 StGB begangen hat; 

 10. eine strafbare Handlung gemäß den §§ 102 (erpresserische Entführung), 131 (räuberischer 
Diebstahl), 142 und 143 (Raub und schwerer Raub) StGB begangen hat; 

 11. eine strafbare Handlung gemäß § 28a oder § 31a Abs. 2 bis 4 Suchtmittelgesetz – SMG, BGBl. I 
Nr. 112/1997 in Fassung BGBl. I Nr. 111/2010 begangen hat; 

 12. die Auflage ärztlicher Kontrolluntersuchungen als Lenker eines Kraftfahrzeuges nicht 
eingehalten hat; 

 13. sonstige vorgeschriebene Auflagen als Lenker eines Kraftfahrzeuges wiederholt nicht eingehalten 
hat; 

 14. wegen eines Deliktes gemäß § 30a Abs. 2 rechtskräftig bestraft wird und bereits zwei oder 
mehrere zu berücksichtigende Eintragungen (§ 30a Abs. 4) vorgemerkt sind oder 

 15. wegen eines Deliktes gemäß § 30a Abs. 2 rechtskräftig bestraft wird, obwohl gegenüber ihm 
zuvor bereits einmal aufgrund eines zu berücksichtigenden Deliktes eine besondere Maßnahme 
gemäß § 30b Abs. 1 angeordnet worden ist oder gemäß § 30b Abs. 2 von der Anordnung einer 
besonderen Maßnahme Abstand genommen wurde. 

(4) Für die Wertung der in Abs. 1 genannten und in Abs. 3 beispielsweise angeführten Tatsachen 
sind deren Verwerflichkeit, die Gefährlichkeit der Verhältnisse, unter denen sie begangen wurden, die 
seither verstrichene Zeit und das Verhalten während dieser Zeit maßgebend, wobei bei den in Abs. 3 Z 14 
und 15 genannten bestimmten Tatsachen die seither verstrichene Zeit und das Verhalten während dieser 
Zeit nicht zu berücksichtigen ist. 

(5) Strafbare Handlungen gelten jedoch dann nicht als bestimmte Tatsachen im Sinne des Abs. 1, 
wenn die strafbare Handlung vor mehr als fünf Jahren begangen wurde. Für die Frage der Wertung 
bestimmter Tatsachen gemäß Abs. 3 sind jedoch strafbare Handlungen auch dann heranzuziehen, wenn 
sie vor mehr als fünf Jahren begangen wurden. 

(6) Für die Beurteilung, ob eine strafbare Handlung gemäß Abs. 3 Z 6 lit. b, 7, 9 letzter Fall oder 13 
wiederholt begangen wurde, sind vorher begangene Handlungen der gleichen Art selbst dann 
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heranzuziehen, wenn sie bereits einmal zur Begründung des Mangels der Verkehrszuverlässigkeit 
herangezogen worden sind, es sei denn, die zuletzt begangene Tat liegt länger als zehn Jahre zurück. Die 
Auflage der ärztlichen Kontrolluntersuchungen gemäß Abs. 3 Z 12 gilt als nicht eingehalten, wenn der 
Befund oder das ärztliche Gutachten nicht innerhalb einer Woche nach Ablauf der festgesetzten Frist der 
Behörde vorgelegt wird. 

(7) Wurde ein Verstoß gegen Auflagen gemäß Abs. 3 Z 12 begangen, so hat die Behörde, in deren 
Sprengel die Übertretung begangen wurde, die Wohnsitzbehörde unverzüglich von diesem Umstand zu 
verständigen. 

(8) Die Verkehrszuverlässigkeit ist von der das Verfahren führenden Behörde zu beurteilen. Zu 
diesem Zweck hat – außer bei der Lenkberechtigungsklasse AM – diese Behörde in den Fällen der 
Erteilung oder Ausdehnung der Lenkberechtigung bei der Wohnsitzbehörde anzufragen, ob und 
gegebenenfalls welche Delikte für diesen Antragsteller vorliegen. 
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